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Vergütung zu verlangen. Die ihm zu erstattenden Auslagen und die

ergütung fallen dem Prämienreservefonds zur Last.

8 Vor der Bestellung des Pflegers und vor der Festsetzung der
ergütung ist die Aufsichtsbehörde zu hören.
„8 63. Auf Kranken- oder Unfallversicherungen der im § 12 be-

zeichneten Art finden die Vorschriften der §8 56 bis 62 entsprechende

nwendung.

V. Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmungen.

1. Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden.

b 8 64. Der Aufsichtsbehörde liegt es ob, den ganzen Geschäfts—
etrieb der Versicherungsunternehmungen, insbesondere die Befolgung
er gesetzlichen Vorschriften und die Einhaltung des Geschäftsplans,
u überwachen.

Sie ist befugt, diejenigen Anordnungen zu treffen, welche ge—
det sind, den Geschäftsbetrieb mit den gesetzlichen Vorschriften

dem Geschäftsplan im Einklange zu erhalten oder Mißstände zu
eitigen, durch welche die Interessen der Versicherten gefährdet werden

er der Geschäftsbetrieb mit den guten Sitten in Widerspruch geräth.

die Zur Befolgung ihrer nach Abs. 2 erlassenen Anordnungen kann
ne Aufsichtsbehörde die Inhaber und Geschäftsleiter der Unter-

S#mungen durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark anhalten.
1 aiche Geldstrafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Ge-

seindeabgaben.
run § 65. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, jederzeit die Geschäftsfüh-
zu 9 und Vermögenslage eines Unternehmens auch nach der Richtung
bePprüfen, ob die veröffentlichten Rechnungsabschlüsse und die Jahres-

inchte mit den Thatsachen und dem Inhalte der Bücher überein-
70 men und ob die vorschriftsmäßigen Reserven vorhanden und

tschriftsmäßig angelegt und verwaltet sind.

einesDie Inhaber, Geschäftsleiter, Bevollmächtigten und Agenten
sihte Unternehmens haben innerhalb ihrer Geschäftsräume der Auf-
Sch behörde auf Erfordern alle Bücher, Belege und diejenigen

betersten vorzulegen, welche für die Beurtheilung des Geschäfts-
on ebs und der Vermögenslage von Bedeutung sind, sowie jede

#r ihnen erforderte Auskunft über den Geschäftsbetrieb und die
ent mögenslage zu ertheilen. Die Vorschriften des § 64 Abs. 3 finden

sprechende Anwendung.
it lrei Versicherungsunternehmungen, die einen Aufsichtsrath, eine

die güederversammlung oder ähnliche Gesellschaftsorgane haben, ist
Sit ufsichtsbehörde befugt, Vertreter in die Versammlungen und

ungen dieser Organe zu entsenden; die Vertreter sind jederzeit
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zu hören. Die Aufsichtsbehörde ist ferner befugt, die Berufung
von Versammlungen und Sitzungen sowie die Ankündigung von
Gegenständen zur Berathung und Beschlußfassung zu verlangen und,
wenn dem Verlangen nicht entsprochen wird, die Berufung oder

Ankündigung auf Kosten der Unternehmung selbst vorzunehmen.
In den Versammlungen und Sitzungen, welche von der Aussichtsbe-
hörde berufen sind, führt ein Vertreter der letzteren den Vorsitz.
Als Vertreter der Aufsichtsbehörde sind Leiter und Beamte von

öffentlichen Versicherungsanstalten ausgeschlossen.
§ 66. Die Aussicht hat sich auch auf die Liquidation eines

Unternehmens und auf die Abwickelung der bestehenden Versiche-
rungen im Falle einer Untersagung oder einer freiwilligen Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs sowie im Falle des Widerrufs der Zu-

lassung eines Unternehmens zu erstrecken.

8 67. Handelt eine Unternehmung fortgesetzt den ihr nach Maß-
gabe der Gesetze oder des genehmigten Geschäftsplans obliegenden
Pflichten zuwider, oder ergeben sich bei Prüfung ihrer Geschäfts-
führung oder ihrer Vermögenslage so schwere Mißstände, daß bei
Fortsetzung des Geschäftsbetriebs die Interessen der Versicherten
gefährdet sind, oder befindet sich der Geschäftsbetrieb mit den guten
Sitten in Widerspruch, so ist die Aufsichtsbehörde befugt, den Ge-
schäftsbetrieb mit der Wirkung zu untersagen, daß neue Versiche-
rungen nicht abgeschlossen, früher abgeschlossene nicht erhöht oder
verlängert werden können.

Im Falle der Untersagung des Geschäftsbetriebs ist die Auf-
sichtsbehörde berechtigt, alle diejenigen Anordnungen zu treffen,
welche zur einstweiligen Sicherstellung des Vermögens der Unter-
nehmung im Interesse der Versicherten nöthig sind, insbesondere die
Vermögensverwaltung geeigneten Personen zu übertragen. Die Vol-
schriften des § 64 Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

Bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit hat die Unter“
sagung des Geschäftsbetriebs die Wirkung eines Auflösungsbeschlusses.
Die Eintragung der Untersagung in das Handelsregister erfolgt

auf Anzeige der Aufsichtsbehörde.
8 68. Das Konkursgericht hat, unbeschadet der Vorschrift im

§ 107 Abs. 1 der Konkursordnung, auf Antrag der Auffichtsbe—

1 KO 107, [99] Abs. 1: Die Abweisung des Eröffnungsantrages kann
erfolgen, wenn nach dem Ermessen des Gerichts eine den Kosten des Verfahren-
entsprechende Konkursmasse nicht vorhanden ist. Die Abweisung unterbleibt—-
wenn ein zur Deckung der im § 58 Nr. 1, 2

1. die gerichtlichen Kosten für das gemeinschaftliche Verfahren,
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hörde den Konkurs über das Vermögen einer Versicherungsgesellschaft

auf Aktien oder eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit zu
eröffnen. Der Antrag auf Eröffnung des Konkurses kann nur von
der Aufsichtsbehörde gestellt werden. Eine Anfechtung des Er—
öffnungsbeschlusses findet nicht statt.

Sobald die Zahlungsunfähigkeit eintritt, hat der Vorstand der
Aufsichtsbehörde Anzeige zu machen. Das Gleiche gilt, sobald sich
bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz Ueber-
schuldung ergiebt. Diese Anzeigepflicht tritt an die Stelle der dem

Vorstande durch andere gesetzliche Vorschriften auferlegten Pflicht,
im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Ueberschuldung die
Eröffnung des Konkurses zu beantragen. Gehen bei Versicherungs-
vereinen auf Gegenseitigkeit mit Nachschuß= oder Umlagenpflicht aus-
geschriebene Nachschüsse oder Umlagen innerhalb fünf Monaten nach

er Fälligkeit nicht ein, so hat der Vorstand zu prüfen, ob sich, wenn
le nicht baar eingegangenen Nachschuß- oder Umlagebeträge außer

Berücksichtigung bleiben, Ueberschuldung ergiebt; liegt eine solche
leberschuldung vor, so ist innerhalb eines Monats nach dem Ablaufe

er bezeichneten Frist der Aufsichtsbehörde Anzeige zu machen. Die
hleichen Pflichten liegen den Liquidatoren ob.

d 8 69. Ergiebt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und
er Vermögenslage eines Unternehmers, daß dieses zur Erfüllung

seiner Verpflichtungen für die Dauer nicht mehr im Stande ist, die

ermeidung des Konkurses aber im Interesse der Versicherten ge—
ten erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde die zu diesem Zwecke

erforderlichen Anordnungen treffen sowie auch die Vertreter des
nternehmens auffordern, binnen bestimmter Frist eine Aenderung

er Geschäftsgrundlagen oder die sonstige Beseitigung der Mängel
herbeizuführen. Bestimmte Arten von Zahlungen, insbesondere Ge-

innbertheilungen, und bei Lebensversicherungen der Rückkauf oder
ie Beleihung des Versicherungsscheins sowie Vorauszahlungen da-

önnen zeitweilig verboten werden.

9 Unter der im Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Voraussetzung ist die
Küussichtsbehörde berechtigt, nöthigenfalls die Verpflichtungen einer

cbensversicherungsunternehmung aus ihren laufenden Versiche-
agen, dem Stande ihres Vermögens entsprechend, jedoch um

höchstens dreiunddreißigeindrittel Prozent, zu ermäßigen.
—

2. die Ausgaben für die Verwaltung, Verwerthung und Vertheilung der

Masseb O

eichneten Massekosten ausreichender Geldbetrag vorgeschossen wird.
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